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Regierung von Unterfranken
Stand: Mai 2002

Peterplatz 9

97070 Würzburg

Information
über die Tätigkeit als Arzt im Praktikum (AiP)

1. Allgemeines
Wer den Dritten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung nach dem 30. Juni 1988 bestanden hat, muss als AiP tätig werden, um sich die für die ärztliche Berufspraxis erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten anzueignen. Die Tätigkeit als AiP dauert achtzehn Monate.

Eine vergleichbare Praxisphase gibt es in vielen europäischen und überseeischen Ländern, und auch in Deutschland mussten sich junge Mediziner bis in die frühen 70er Jahre nach Abschluss ihres Studiums ein bis zwei Jahre lang als Medizinalassistenten unter Anleitung und Aufsicht berufserfahrener Ärzte praktische Kenntnisse aneignen. So wie damals geht es auch heute beim AiP vor allem um „learning by doing“.

1.1 Berufszulassung

Der AiP benötigt für seine Tätigkeit eine Erlaubnis nach der Bundesärzteordnung (BÄO), den ärztlichen Beruf vorübergehend auszuüben. Sie ist bei der (Bezirks-) Regierung zu beantragen, in deren Bereich er die Ärztliche Prüfung abgelegt hat, d. h. für den Prüfungsort

· München die Regierung von Oberbayern, Maximilianstraße 39, 80538 München,

· Erlangen die Regierung von Mittelfranken, Promenade 27, 91522 Ansbach,

· Würzburg die Regierung von Unterfranken, Peterplatz 9, 97070 Würzburg und

· Regensburg die Regierung der Oberpfalz, Emmeramsplatz 8, 93047 Regensburg.

Ein Antragsvordruck wird bereits mit der Zulassung zum Dritten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung ausgegeben.

Die Erlaubnis gilt ausschließlich für die insgesamt achtzehnmonatige Tätigkeit als AiP, die nur in abhängiger Stellung abgeleistet werden kann; sie berechtigt nicht zur Niederlassung und zu anderen eigenverantwortlich-selbstständigen ärztlichen Tätigkeiten. Der AiP kann deshalb z. B. nicht als Praxisvertreter tätig sein. 

Personen, die die Praxisphase durchlaufen wollen, um ihre ärztliche Ausbildung in der Bundesrepublik Deutschland abzuschließen, und die

· weder Staatsangehörige eines der Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder

· eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum

· noch Staatsangehörige eines Staates sind, die aufgrund eines Assoziierungsabkommens mit der Europäischen Union einen Anspruch auf Inländergleichbehandlung haben,

benötigen zusätzlich eine Arbeitserlaubnis des Arbeitsamtes. Sie ist bei dem für den Beschäftigungsort zuständigen Arbeitsamt zu beantragen; dabei ist die Erlaubnis, als AiP tätig zu werden, vorzulegen. Alle Ausländer, auch o. g. Personen, benötigen ferner eine Aufenthaltserlaubnis der Ausländerbehörde. 

Nur wer die Praxisphase abgeschlossen hat und die übrigen, namentlich auch staatsangehörigkeitsrechtlichen Voraussetzungen nach § 3 BÄO erfüllt, erhält auf Antrag die Approbation als Arzt. Seit 01.10.1999 sind zuständige Approbationsbehörden

· die Regierung von Oberbayern, wenn die Ärztliche Prüfung in München oder Regensburg
· die Regierung von Unterfranken, wenn die Ärztliche Prüfung in Erlangen oder Würzburg
abgelegt wurde.

1.2 Meldepflichten

Der AiP ist Arzt und somit Pflichtmitglied der ärztlichen Berufsvertretung. Er ist gesetzlich verpflichtet, sich bei dem für seinen Beschäftigungsort zuständigen Ärztlichen Kreisverband, von dem er auf Antrag seinen Arzt- bzw. AiP-Ausweis erhält, und beim Gesundheitsamt zu melden. 

1.3 Ausbildungsveranstaltungen

Während der Praxisphase muss der AiP an mindestens sechs Ausbildungsveranstaltungen von je zwei- bis dreistündiger Dauer teilnehmen, die der Vertiefung seines Wissens und der Behandlung von Fragen der Ethik in der Medizin dienen. Sie sollen vor allem auf die Erörterung häufig vorkommender Krankheitsfälle und deren Behandlung, allgemeinmedizinische Fragestellungen, Fragen der ärztlichen Ethik und des Arzt-Patienten-Verhältnisses sowie Fragen der Wirtschaftlichkeit und Kostenrelevanz im Gesundheitswesen ausgerichtet sein. 

Sehr zu empfehlen ist die Teilnahme an zwei berufskundlichen Veranstaltungen, die - von der Bayerischen Landesärztekammer an einem Tag zusammengefasst durchgeführt - u. a. Themen zur Rechtsstellung des AiP, zur ärztlichen Berufsethik, zum Arzt-Patienten-Verhältnis und zu wirtschaftlichen Aspekten zum Inhalt haben. Termine nennt das Bayerische Ärzteblatt. 

Es können maximal zwei Fortbildungsveranstaltungen mit hochspezialisierten Themen angerechnet werden. Die übrigen vier sollten – wie oben dargestellt – allgemeinmedizinische Themen behandeln.

Werden bei ganz- oder mehrtägigen Kongressen jeweils halbtägig verschiedene Themen oder Themenkreise behandelt und entsprechen sie den Vorgaben des § 34c ÄAppO, ist jeder Halbtag als eine Ausbildungsveranstaltung anerkennbar. 

Geeignet sind auch alle anderen ärztlichen Fortbildungsveranstaltungen, die sowohl thematisch wie in ihrer Dauer dem § 34c ÄAppO entsprechen. 

War eine Veranstaltung nicht entsprechend veröffentlicht und macht sie ein AiP als Ausbildungsveranstaltung geltend, sollte er außer der Bestätigung im AiP-Ausweis oder einer anderen Teilnahmebescheinigung auch das Programm vorlegen, um möglichen Zweifeln an der Eignung der Veranstaltung zu begegnen. 

Die Ausbildungsveranstaltungen müssen grundsätzlich im AiP-Ausweis (s. Nr. 1.2) eingetragen und abgestempelt sein. In Ausnahmefällen können entsprechende Teilnahmebescheinigungen akzeptiert werden. Sie müssen jedoch als Originalbescheinigung erkennbar sein (Originalstempel/Originalunterschrift).

Nicht anerkannt werden sog. „technische Kurse“, wie EKG-, Sonographie- und Strahlenschutzkurse!

1.4 Bescheinigungen

Jede Beschäftigungsstelle muss dem Arzt im Praktikum eine Bescheinigung nach dem Muster der Anlage 20a (siehe Anlage 1) zur Approbationsordnung für Ärzte ausstellen. Die Eintragungen auf der Rückseite der Erlaubnisurkunde ersetzen diese Bescheinigung nicht. Wird für einen Tätigkeitsabschnitt nicht bescheinigt, dass das Praktikum ordnungsgemäß abgeleistet wurde, entscheidet die Regierung von Oberbayern bzw. die Regierung von Unterfranken - vgl. Ziff. 1.1 letzter Absatz, ob der Abschnitt ganz oder teilweise zu wiederholen ist. Die Bescheinigungen und die Nachweise über die Teilnahme an den Ausbildungsveranstaltungen sind zusammen mit den übrigen erforderlichen Unterlagen dem Antrag auf Erteilung der Approbation beizufügen.

2. AiP-Stellen, Anrechenbarkeit ärztlicher Tätigkeiten
2.1 Arbeitsplätze

Der AiP wird im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses tätig. Wer die Ärztliche Prüfung bestanden hat, muss sich deshalb selbst um eine AiP-Stelle bemühen.

Auch viele niedergelassene Ärzte bieten Stellen für Ärzte im Praktikum an. Darüber hinaus gibt es Stellen im Sanitätsdienst der Bundeswehr, im ärztlichen Dienst von Justizvollzugsanstalten, im öffentlichen Gesundheitsdienst, in den Medizinischen Diensten der Krankenkassen, versorgungs-, werks- und betriebsärztlichen Diensten und in Einrichtungen für die Rehabilitation Behinderter. 

2.2 Anrechenbarkeit ärztlicher Tätigkeiten als solche von Ärztinnen und Ärzten im Praktikum

Ob und in welchem zeitlichen Umfang ärztliche Tätigkeiten als solche von Ärztinnen und Ärzten im Praktikum gelten bzw. anrechenbar sind, geht aus dem als Anlage 2 beigefügten Merkblatt hervor.

3. Vergütung, Versicherung

Die Vergütung der Ärzte im Praktikum ist tarifrechtlich geregelt oder wird einzelvertraglich vereinbart.

Der Tarifvertrag gilt in aller Regel ein Jahr und bindet nur staatliche und kommunale Arbeitgeber. Doch auch viele der anderen möglichen Arbeitgeber orientieren sich daran.

Regelmäßige Arbeitszeit und ggf. Zuschläge gleichen denen der approbierten Ärzte. Näher Auskünfte zu den tarifvertraglichen Rechten und Pflichten geben vor allem die ärztlichen Berufsverbände.

Ärzte im Praktikum sind Arbeitnehmer; sie unterliegen deshalb der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Kranken-, Unfall-, Angestelltenrenten- und Arbeitslosenversicherung. Mit Aufnahme ihrer Tätigkeit in Bayern werden sie Pflichtmitglieder der Bayerischen Ärzteversorgung und als solche auf Antrag von der Angestelltenversicherungspflicht befreit. Einzelheiten enthält ein Merkblatt der Bayerischen Versorgungskammer, Ärzteversorgung, Denninger Straße 37, 81921 München, Tel. 0 89/9 23 56.

4. Anrechenbarkeit der Tätigkeit als Arzt im Praktikum auf die spezifische Ausbildung in der Allgemeinmedizin, die Weiterbildung und die kassenärztliche Vorbereitungszeit

4.1 Spezifische Ausbildung in der Allgemeinmedizin

Die Bezeichnung „praktischer Arzt“ oder „praktische Ärztin“ darf seit dem 01.01.1990 nur aufgrund der nach der Richtlinie 86/457/EWG der Europäischen Gemeinschaften über eine spezifische Ausbildung in der Allgemeinmedizin vom 19.09.1986 (nunmehr Artikel 30 ff. der Richtlinie 93/16/EWG) erworbenen Qualifikation geführt werden. Erforderlich dazu ist eine mindestens zwei Jahre lange Tätigkeit in für die Allgemeinmedizin wichtigen Einrichtungen und Fachgebieten, darunter jeweils eine Tätigkeit von mindestens sechs Monaten

· in entsprechend ausgestatteten Krankenhausabteilungen für Innere Medizin, Chirurgie, Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Kinderheilkunde, Nervenheilkunde oder Psychiatrie und
· in Praxen vertragsarztrechtlich zugelassener Ärzte für Allgemeinmedizin oder von Ärzten ohne Gebietsbezeichnung. 

Tätigkeiten in anderen im Gesetz genannten Einrichtungen sind höchstens bis zur Gesamtdauer von sechs Monaten auf die Ausbildung anrechenbar. Näher Auskünfte, zu gegebener Zeit auch den Qualifikationsnachweis, erteilt die Bayer. Landesärztekammer. 

Die hier beschriebene spezifische Ausbildung in der Allgemeinmedizin kann im Rahmen einer Tätigkeit als AiP abgeleistet werden, soweit diese den gesetzlichen Anforderungen entspricht. Sie reicht jedoch nicht mehr aus, um die vertragsrechtliche Zulassung zu erhalten (s. Ziffer 4.3).

4.2 Weiterbildung

Das Heilberufe-Kammergesetz und die Weiterbildungsordnung für die Ärzte Bayern ermöglichen es der Bayerischen Landesärztekammer, Zeiten einer Tätigkeit als AiP auf die Facharzt-Weiterbildung anzurechnen. Voraussetzung ist, dass die Tätigkeit materiell gleichwertig war und in einer für die Weiterbildung zugelassenen Einrichtung unter der Verantwortung eines zur Weiterbildung in diesem Fachgebiet ermächtigten Arztes erfolgt ist. 

Nähere Auskünfte erteilt die Bayer. Landesärztekammer, Mühlbaurstraße 16, 81677 München, Tel. 0 89/41 47 - 1.

4.3 Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung

Nach der Änderung des Sozialgesetzbuches V durch das Gesundheits-Strukturgesetz gilt für die Eintragung in das Arztregister als Voraussetzung für die Zulassung zur vertragsärztlichen Tätigkeit, dass nunmehr der Abschluss einer (mindestens dreijährigen) Weiterbildung im Fachgebiet „Allgemeinmedizin“ oder eine abgeschlossene Weiterbildung in einem anderen Fachgebiet (s. Ziffer 4.2) nachzuweisen ist.

5. Stellung und Einsetzbarkeit des Arztes im Praktikum
5.1 Status

Der AiP ist kein Student, sondern ist Arzt; er führt, sobald er die erforderliche Erlaubnis nach § 10 Abs. 4 BÄO erhalten hat die Berufsbezeichnung „Arzt im Praktikum“. Als „Arzt“ darf er sich erst nach Erteilung der Approbation bezeichnen. 

Im Hinblick auf das Ausbildungsziel der Praxisphase wird der AiP unter der Aufsicht berufserfahrener Kollegen tätig. Konkret dient seine Tätigkeit dazu, Kenntnisse und praktische Fähigkeiten zu vertiefen, ärztliche Tätigkeiten auszuüben und allgemeine ärztliche Erfahrungen zu sammeln. Er soll die ihm zugewiesenen ärztlichen Tätigkeiten mit einem dem wachsenden Stand seiner Kenntnisse und Fähigkeiten entsprechenden Maß an Verantwortlichkeit verrichten. Der jeweilige Stand seiner Kenntnisse und Fähigkeiten bestimmt daher Art und Umfang der Aufsicht durch berufserfahrene Ärzte; am Ende seiner Tätigkeit soll der AiP in der Lage sein, den ärztlichen Beruf eigenverantwortlich und selbständig auszuüben. Dazu berechtigt die Approbation als Arzt, die, wenn die Praxisphase abgeleistet ist und auch alle übrigen Voraussetzungen erfüllt sind, auf Antrag erteilt wird und unter anderem zur Niederlassung - nach Erfüllung der vertragsarztrechtlichen Zulassungsvorausetzungen auch als Vertragsarzt - berechtigt. 

5.2 Verantwortlichkeiten

Um in die eigene Verantwortlichkeit hineinzuwachsen, muss der AiP alle ihm zugewiesenen Ärztlichen Tätigkeiten übernehmen, denen er nach dem jeweiligen Stand seiner Kenntnisse und Fähigkeiten gewachsen ist. Ihm darf nur übertragen werden, was er nach seinem Ausbildungsstand ordnungsgemäß ausführen kann. Wer AiP ausbildet muss sich deshalb, bevor er dem AiP eine bestimmte Aufgabe überträgt, jeweils davon überzeugen, dass dieser über die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügt. Entspricht er dieser Pflicht nicht, kann er im Schadensfalle belangt werden. Auch der AiP selbst kann für einen Schaden haftbar sein, der durch eine seiner ärztlichen Tätigkeiten verursacht wurde, wenn er nämlich wissen musste, dass er ihr noch nicht gewachsen war.

5.3 Bereitschaftsdienst

Ist der AiP ausreichend eingearbeitet und hat er einen entsprechenden Ausbildungsstand, ist er im Bereitschaftsdienst - auch nachts - einsetzbar, sofern ein berufserfahrener Arzt rufbereit ist. Die Entscheidung trifft der ausbildende Arzt nach dem jeweiligen Stand der praktischen Kenntnisse und Fähigkeiten des betreffenden AiP. 

5.4 Aufsicht über den beim niedergelassenen Arzt tätigen AiP

Der AiP kann einen niedergelassenen Arzt nicht vertreten, vielmehr muss die vorgeschriebene Aufsicht sichergestellt sein. Deren Art und Umfang bestimmen sich nach dem jeweiligen Stand der praktischen Kenntnisse und Fähigkeiten des AiP. Mit zunehmender Erfahrung wird sich der AiP immer mehr dem Status nähern, der ihn befähigt, schließlich eigenverantwortlich und selbstständig tätig zu sein. Der ausbildende Arzt wird damit immer weniger ständig präsent oder verfügbar sein müssen und wird es verantworten könne, dass der AiP z. B. Krankenbesuche macht. Wer AiP ausbildet ist jedoch ständig für die Tätigkeit des AiP verantwortlich.

Zusammenfassend gilt: Der Arzt im Praktikum darf beruflich „alles, was er kann“, ebenso wie früher der approbierte ärztliche Berufsanfänger. 

5.5 Tätigkeit in einer vertragsärztlichen Praxis

Der Vertragsarzt benötigt, um einen AiP als Ausbildungsassistenten beschäftigen zu können, eine Genehmigung der Kassenärztlichen Vereinigung (§ 32 Abs. 2 Zulassungsverordnung für Vertragsärzte). Er erhält sie auf Antrag in der Regel problemlos.

5.6 Weitere Hinweise

Es gilt für

· allgemeine ärztliche Tätigkeiten:

Der AiP darf, erfüllt er die genannten Voraussetzungen, jede ärztliche Tätigkeit ausüben. Das gilt auch für Eingriffe, z. B. Extraktionen und Operationen;

· Atteste, Gutachten, Zeugnisse, Todesbescheinigungen: 

Der AiP darf Atteste und Befundberichte ausstellen. Gutachten, Gesundheitszeugnisse oder Todesbescheinigungen sollte der ausbildende Arzt gegenzeichnen;

· ärztliche Verordnungen:

Der AiP darf arzneimittelrechtlich verschreiben; auch dabei muss jedoch die Aufsicht eines berufserfahrenen Arztes im jeweils erforderlichen Umfang gewährleistet sein. Gleiches gilt für das Verschreiben von Betäubungsmitteln. 

Der AiP dar auch erforderliche Heil- und Hilfsmittel, Kuren und Krankenhauspflege verordnen. 

5.7 Ärztliche Tätigkeit im Ausland

Eine ärztliche Tätigkeit im Ausland, auch in einem Entwicklungsland, gilt als Tätigkeit als AiP, soweit sie nachweislich gleichwertig ist. 

Von der Gleichwertigkeit kann insbesondere bei einer ärztlichen Tätigkeit in den nachfolgend genannten Ländern ausgegangen werden:

Land
Tätigkeitsbezeichnung




Großbritannien
„Pre-registration House Officer“

Irland
„Pre-registration House Officer“

Frankreich
„Interne en mèdicine gènèrale“ oder „Faisant fonction d´ìnterne“

Österreich
„Turnusarzt“

Schweden
„Almàn tjànsgöring“

Norwegen
„Turnusdienst“

Italien
„tirocinio pratico“

Portugal
„internado geral“

USA
„graduate medical education“ als „intern“ bzw. „first year resident“

Land
Tätigkeitsbezeichnung




Kanada
„Internship“

Neuseeland
„trainee intern-ship“

Australien
„intern-ship“

Südafrika
„Pre-registration House-Officer“

Darüber hinaus ist es grundsätzlich in allen Staaten, die die Ärzteausbildung nach dem „britischen System“ organisieren, möglich, als „House Officer“ eine dem AiP vergleichbare Tätigkeit abzuleisten.

Voraussetzung für die Anerkennung einer im Ausland abgeleisteten Tätigkeit als AiP ist allerdings in jedem Fall, dass die örtlich zuständige Behörde für diese Tätigkeit eine entsprechende berufsrechtliche Zulassung (Registrierung) erteilt hat. Diese ist zu gegebener Zeit dem Antrag auf Erteilung der Approbation als Arzt beizufügen.

Die Tätigkeit als AiP im Ausland ist inhaltlich und formal ebenfalls nach dem Muster der Anlage 20 a zur Approbationsordnung für Ärzte (siehe Anlage 1) zu bescheinigen.

Soweit Unterlagen nicht in deutscher Sprache ausgestellt sind, sind sie zusätzlich in beglaubigter Übersetzung vorzulegen.

5.8 Anrechnen von Urlaub und anderen Fehlzeiten, Teilzeitbeschäftigung

Wegen Urlaubs werden im ersten Jahr bis zu sechs Wochen, in der restlichen Zeit bis zu drei Wochen und wegen anderer vom AiP nicht zu vertretender Gründe, vor allem Krankheit, höchstens drei Wochen anerkannt; bei Ärztinnen im Praktikum werden auch Unterbrechungen wegen Schwangerschaft bis zu einer Gesamtdauer von drei Wochen angerechnet.

Die Praxisphase kann bei entsprechend verlängerter Gesamtdauer - maximal bis zu drei Jahren - in Teilzeitbeschäftigung abgeleistet werden. Die Gesamtdauer hängt von der jeweiligen durchschnittlichen Arbeitszeit ab. Diese hat mindestens 50 vom Hundert der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit (nach Tarifvertrag) zu betragen.

6.
Tätigkeit als AiP im Rahmen des Wehrdienstes

Bundeswehrkrankenhäuser und Sanitätszentren der Bundeswehr stehen vorrangig für den ärztlichen Nachwuchs der Bundeswehr zur Verfügung.

Wehrpflichtige Absolventen der Ärztlichen Prüfung müssen sich, wollen sie das Praktikum im Rahmen des Grundwehrdienstes ableisten, selbst beim Kreiswehrersatzamt darum bemühen. Sie werden mit dem Dienstgrad eines Leutnants einberufen und sind "Offiziere im Sanitätsdienst", nicht aber "Sanitätsoffiziere". Als Sanitätsoffizier zur militärfachlichen Verwendung im Range eines Stabsarztes kann nur einberufen werden, wer als Arzt approbiert ist.

Im truppenärztlichen Dienst ist ein AiP nur dann einsetzbar, wenn Anleitung und Aufsicht durch einen erfahrenen Arzt gewährleistet sind. Dies wird nur selten der Fall ein können. Entsprechende Entscheidungen trifft ausschließlich die Bundeswehr.

Nähere Auskünfte erteilt das Bundesministerium der Verteidigung.

7.
Vermittlung von Stellen für Ärzte im Praktikum

Alle in § 34a ÄAppO genannte Einrichtungen des Gesundheitswesens können Ärzte im Praktikum einstellen.

Melden die Einrichtungen der Arbeitsverwaltung Stellen, obliegt die Vermittlung den "Fachvermittlungsdiensten für besonders qualifizierte Fach- und Führungskräfte" bei den Arbeitsämtern. Für Bewerbungen dient ein Vordruck des Fachvermittlungsdienstes.

8. Einige Adressen für die Suche nach einer Stelle als AiP

Im staatlichen Bereich nehmen Bewerbungen entgegen für eine

· Tätigkeit in einer bayerischen Universitätsklinik oder in anderen universitären Einrichtungen, die für die Beschäftigung von Ärztinnen und Ärzten in Betracht kommen,

die Ärztlichen Direktoren der einzelnen Kliniken oder Institute;

· Tätigkeit im Deutschen Herzzentrum

das Deutsche Herzzentrum

des Freistaates Bayern

Lothstraße 11

80335 München;

· Tätigkeit in Versorgungskrankenhäusern und in versorgungsärztlichen Diensten

das Bayerische Landesamt für

Versorgung und Familienförderung

- Sachgebiet Krankenanstalten -

Schellingstraße 155

80797 München;

· Tätigkeit im öffentlichen Gesundheitsdienst

· in einem Gesundheitsamt

die jeweils örtlich zuständige (Bezirks-) Regierung


- Personalsachgebiet -

(Oberbayern, Niederbayern, Oberpfalz, Unterfranken, Mittelfranken und Schwaben);

· in einem Landesuntersuchungsamt für das Gesundheitswesen

das Landesuntersuchungsamt für das

Gesundheitswesen Südbayern

Veterinärstraße 2

85764 Oberschleißheim, und

das Landesuntersuchungsamt für das

Gesundheitswesen Nordbayern

Postfach 91 01 20

90259 Nürnberg.

Die Adressen aller Krankenhäuser und ihrer Träger enthält das Verzeichnis "Die Krankenhäuser in Bayern"; das Bayer. Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, Neuhauser Straße 51, 80288 München, Tel.: 089/2119-0, gibt es gegen Gebühr ab.

bescheinigung
(Anlage 20 a zu § 34 d ÄAppO; ab 01.10.2003: Anlage 13 zu § 37)
über die tätigkeit als arzt im praktikum


Zutreffendes bitte ausfüllen bzw.  FORMULARKONTROLLFELD 
 ankreuzen




Name, Vorname(n)
ggf. Geburtsname 

Herrn/Frau





geboren am
in




wird hiermit bescheinigt, dass er/sie nach bestandener Ärztlicher Prüfung

vom
bis




im/in der














in







als Arzt im Praktikum tätig gewesen ist.




Die Ausbildung ist


vom
bis




wegen

unterbrochen worden.




Die Ausbildung ist

 FORMULARKONTROLLFELD 
 ordnungsgemäß
abgeleistet worden.

 FORMULARKONTROLLFELD 
 nicht ordnungsgemäß


Die Ausbildung ist

 FORMULARKONTROLLFELD 
 ganztägig



 FORMULARKONTROLLFELD 
 in Teilzeitbeschäftigung mit

von Hundert der regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit abgeleistet worden.

Beschreibung und Würdigung der Tätigkeit im einzelnen (kurz gefasstes Arbeitszeugnis mit Beurteilung der persönlichen und fachlichen Eignung)
















































Ein Anhaltspunkt dafür, dass Herrn/Frau



in gesundheitlicher Hinsicht die Eignung für die Ausübung des ärztlichen Berufs fehlt, 

hat sich 

 FORMULARKONTROLLFELD 
 nicht ergeben.


 FORMULARKONTROLLFELD 
 in folgender Hinsicht ergeben:











Siegel oder 

Stempel


Ort, Datum

Unterschrift des ärztlichen Leiters, 

des Praxisinhabers, des Dienstvorgesetzten



Regierung von Unterfranken
Stand: Mai 2002

Peterplatz 9

97070 Würzburg

Merkblatt
Anrechenbarkeit ärztlicher Tätigkeiten als solche von Ärztinnen und Ärzten im Praktikum

1. Nach der Approbationsordnung für Ärzte haben Ärzte und Ärztinnen im Praktikum ihre Kenntnisse und praktischen Fähigkeiten zu vertiefen. Sie müssen ausreichend Gelegenheit haben, ärztliche Tätigkeiten auszuüben und allgemeine ärztliche Erfahrungen zu sammeln. Nach der Praktikumsphase sollen sie in der Lage sein, den ärztlichen Beruf eigenverantwortlich und selbständig auszuüben.

2. Eine ärztliche Tätigkeit im Krankenhaus, in der Praxis einer niedergelassenen Arztes, in einem Sanitätszentrum oder einer ähnlichen Einrichtung der Bundeswehr oder in einer Justizvollzugsanstalt mit hauptamtlichem Anstaltsarzt erfüllt grundsätzlich die Anforderungen an den Ausbildungszweck. Sie gilt deshalb immer dann als solche eines Arztes oder einer Ärztin im Praktikum, wenn die "Bescheinigung über die Tätigkeit als Arzt/Ärztin im Praktikum"  (Anlage 20 a zu § 34 d Abs. 1 Satz 1 ÄAppO) im Rahmen der "Beschreibung und Würdigung der Tätigkeit im einzelnen" zweifelsfrei erkennen läßt, dass der Arzt oder die Ärztin im Praktikum seine bzw. ihre praktischen Fähigkeiten vertiefen und allgemeine ärztliche Erfahrungen sammeln konnte.

3. Ärztlich-praktische Tätigkeiten in den Gebieten Hygiene, Immunologie, Laboratoriumsmedizin, Mikrobiologie und/oder Infektionsepidemiologie sowie Pathologie einschließlich Neuropathologie werden für die Dauer von höchstens einmal neun bis höchstens achtzehn Monaten anerkannt. Gleiches gilt für truppenärztliche Tätigkeit.

Eine über neun Monate hinaus dauernde Tätigkeit in diesen Gebieten als eine solche eines Arztes bzw. einer Ärztin im Praktikum anzuerkennen, bedarf des Nachweises unmittelbaren Patientenbezuges (z. B. der Tätigkeit in der Impfsprechstunde eines Hygieneinstitutes). Vorherige Absprache mit der jeweils zuständigen Regierung von Oberbayern bzw. Regierung von Unterfranken - vgl. Ziff. 1.1 letzter Absatz des Informationsblattes - empfiehlt sich.

4. Ärztlich-praktische Tätigkeiten in den in Nr. 3 genannten Gebieten können auch dann als solche von Ärzten oder Ärztinnen im Praktikum gelten, wenn sie in Einrichtungen erfolgen, die zwar formal weder Teil eines Krankenhauses noch ärztliche Praxis sind aber maßgeblich in der ärztlichen Versorgung mitwirken (z. B. Hygiene- oder Pathologische Institute). Es empfiehlt sich, vor Aufnahme der Tätigkeit in einer solchen Einrichtung mit der jeweils zuständigen Regierung von Oberbayern bzw. Regierung von Unterfranken - vgl. Ziff. 1.1 letzter Absatz des Informationsblattes - wegen der Anrechenbarkeit Kontakt aufzunehmen. 

5. Ärztlich-praktische Tätigkeiten in einem werks- oder betriebsärztlichen Dienst oder in einer Einrichtung für die Rehabilitation Behinderter sind voll anrechenbar.

6. Ärztlich-praktische Tätigkeiten im öffentlichen Gesundheitsdienst, im medizinischen Dienst der Krankenkassen, im versorgungsärztlichen Dienst oder in Transfusionsmedizin sind geeignet, den Ausbildungszweck zu fördern, können in der Regel jedoch das dem Kernbereich ärztlich -praktischer Tätigkeit, namentlich der kurativ-klinischen Medizin eigene Erfahrungspotential nicht völlig ersetzen. Sie werden bis zur Dauer von einmal neun Monaten angerechnet. Gleiches gilt für ärztlich-parktische Tätigkeiten in der Rechtsmedizin.

Voraussetzung für die Anrechenbarkeit ist, dass ein ausreichend breiter Tätigkeitsbereich bescheinigt wird.
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Die Anrechenbarkeit einer Tätigkeit im öffentlichen Gesundheitsdienst bedeutet keinen Anspruch auf eine Beschäftigung im öffentlichen Gesundheitsdienst des Freistaates Bayern bis zur möglichen Höchstdauer. Die Dauer einer solchen Tätigkeit richtet sich nämlich ausschließlich nach den Möglichkeiten der Stellenbewirtschaftung.

7. Ärztlich-praktische Tätigkeiten in wissenschaftlichen Instituten für Anatomie einschließlich Neuroanatomie, für Biochemie, Medizinische Informatik, Pharmakologie und Toxikologie einschließlich Neuro- und Psychopharmakologie sowie für Physiologie einschließlich Neurophysiologie sind geeignet, ärztliche Kenntnisse und Fähigkeiten zu vermitteln, die wesentliche Grundlage für bestimmte klinische Tätigkeiten sein können.

Sie werden bis zur Höchstdauer von insgesamt sechs Monaten auf die Praktikumszeit angerechnet.

8. Tätigkeiten in der pharmazeutischen Industrie sind dann bis zu sechs Monaten anrechenbar wenn sie ärztlicher Natur sind und unter der Aufsicht eines berufserfahrenen Arztes stehen.

Darüber hinaus sind weitere Zeiten nur anrechenbar, wenn die Tätigkeit unmittelbaren Patientenbezug hat und in einer Einrichtung stattfindet, die in § 34 a Abs. 2 und 3 ÄAppO aufgezählt ist1).

9. Tätigkeiten auf den Gebieten der Medizingeschichte und des Medizinjournalismus sind nicht anrechenbar.

10. Ob und inwieweit in diesen Informationen nicht genannte ärztliche Tätigkeiten als solche eines Arztes oder einer Ärztin im Praktikum anerkennbar sind, entscheidet die jeweils zuständige Regierung von Oberbayern bzw. Regierung von Unterfranken - vgl. Ziff. 1.1 letzter Absatz des Informationsblattes - im Einzelfall. Es empfiehlt sich, vor Aufnahme einer solchen Tätigkeit mit dieser Kontakt aufzunehmen. 

11. Übersicht über andere als rein klinische Gebiete und die Dauer jeweils anrechenbarer Tätigkeit

(Wichtig: Die nachstehend genannten Gebiete oder Tätigkeitsgegenstände sind mit Ausnahme der Nrn. 5, 15 und 19 grundsätzlich nicht miteinander kombinierbar.)

1) Krankenhaus, Praxis eines niedergelassenen Arztes, Sanitätszentrum oder ähnliche Einrichtungen der Bundeswehr, Justizvollzugsanstalt mit hauptamtlichem Anstaltsarzt, öffentlicher Gesundheitsdienst, Medizinischer Dienst der Krankenkassen, versorgungs-, werks- oder betriebsärztlicher Dienst, Einrichtung für die Rehabilitation Behinderter, truppenärztliche Einrichtung
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Gebiet oder Gegenstand der Tätigkeit
Gesamtdauer in Monaten

1. Anatomie einschließlich Neuroanatomie
6

2. Biochemie
6

3. Hygiene
9, bis 18 1)
4. Immunologie
9, bis 18 1)
5. Klinische Pharmakologie
18

6. Laboratoriumsmedizin
9, bis 18 1)
7. Medizinische Informatik
6

8. Medizinischer Dienst der Krankenkassen
9

9. Mikrobiologie und/oder Infektionsepidemiologie
9, bis 18 1)
10. Öffentlicher Gesundheitsdienst
9

11. Pathologie einschließlich Neuropathologie
9, bis 18 1)
12. Pharmakologie und Toxikologie
6

13. Physiologie einschließlich Neurophysiologie
6

14. Rechtsmedizin
9

15. Rehabilitation Behinderter
18

16. Transfusionsmedizin
9

17. truppenärztliche Tätigkeit
9, bis 18 1)
18. versorgungsärztlicher Dienst 
9

19. werks- oder betriebsärztlicher Dienst 
18

Medizingeschichte und Medizinjournalismus ist nicht anrechenbar!

1) bei unmittelbarem Patientenbezug (z. B. gemeinsame Forschungsprojekte oder überhaupt Projekte mit klinischen Fächern). In diesem Fall muss der unmittelbare Patientenbezug auf der Bescheinigung über die Tätigkeit als Arzt im Praktikum ausdrücklich bestätigt sein.

Anlage 2








Anlage 1
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� Beschreibung der Einrichtung, in der der Arzt im Praktikum gem. § 34a Abs. 2 Satz 1 ÄAppO tätig gewesen ist, ggf. mit Angabe der Abteilung


� Hier ist ggf. auch anzugeben, in welchen Abteilungen der Arzt im Praktikum tätig gewesen ist und auf welchen Zeitraum sich die Tätigkeit jeweils erstreckt hat.





